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Vergabe der UKW-Frequenzen 100,6 und 103,4 MHz

1. Auf der Grundlage des Beschlusses vom 1. August 1986 und unter Berück-
sichtigung der Anhörung am 9. 0ktober 1986 nimmt der Kabelrat in Aus-
sicht, die erste, ab 1. Januar 1937 zur Verfügung stehende UKW-Frequenz

100,6 l'4Hz in seiner Sitzung am 17" l'Jovember 1987 an etn Gemeinschaftsun-
ternehmen Berl t ner Anbieter unlr-:r raßgebl icher Betei I igung der Schamonr

l'ledien GmbH fLrr ein werbefinanzierter, Programm zu verqeben; neben der
Schamoni lvledien GrnbH müssen melri'ere andere Antragstel ler betei I igt wer-
Car -

Bis zum 10. November 1986, 12.A0 Uhr'iIingang bei der Ansta]t für Kabel-
kon',nunikation), ist dem Kabeir;,t eine Kooperationsvereinbarung in
E-facher Ausfertigung vorzulegen, dio den Anforderungen der Nr. 2 des
Beschlusses des Kabelrates vom 1 - Auqust lg86 entspricht.

Das Gemelnschaftsunternehmen hat hngaben vorzulegen, die unter den in
§ of KPVG enthaltenen vergabegrundsätzen gewürdigt werden können.

Erforderlich sind im besonderen Ausflihrungen zu folgenden punkten:

a- Das Gemeinschaftsunternehmen hat unter Vorlage der Verträge Art und
Umfang der Beteiligungsverhättnjsse darzulegen. Es hat insbesondere
die Kapitalantelle der Betei ligt'.,n und ihre jeweiiigen Stinrnrechte
in % anzugeben.
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b. Es sind ciie organisatorischen Vorkehrungen für die Veranstaitung des

Programms darzulegen.

Darüber hinaus sollen Außerungen erfolgen, ob und wie das Gemein-

schaftsunternehmen die Meinungsvielfalt durch besondere Verfahren zu

sichern beabsichtigt. Sind Greml.en vorgesehen, so11en deren Kompeten-

zen angegeben werden.

Die finanzielle Ausstattung des Gemeinschaftsunternehmens ist in Ver-

häitnis zu setzen zu den Gesamtkosten. Insbesondere so11 angegeben

werden, wer die anfal Ienden Verluste trägt. Darüber hinaus ist ein

Finanzplan für einen Zeitraum von drei Jahren zu ersteilen. Bestehen-

de oder geplante langfristige Rechtsverhältnisse mit erhebl ichem Ein-

fluß auf die Finanzierung (Kreditverhältnisse, Kooperationen, Liefer-

verträge u.a.) sind offenzulegen.

e. Zur Programmpianung des Gemei nschaftsunternehmens sind vor al lem fol-
ftanrq ii^acan :,-.: ba,lntllci^*u3n:u.-:.-*

- Verhältnis von Musik- unci tr{orF"":ntei 1

- Zeitlicher Mindestumfang von llachrichtensendungen, Verhältnis zur

Gesamtsendezeit

- Gewährleistung von Progr;irnmantei len mit Bi ldungscharakter;

informationen über das kuit.urel.le Leben in Berlin

- Umfang der Hörerbetei 1 igung

- Berücksichtigung von lulinderheii.en im Programm

- Verhältnis von regionalen und iiberregionalen Progranurlnhalten.
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2. Der Kabeirat beabsichtigt, über die Vergabe der zweiten, ab 1. Juli 1gB7
zu? Verfügung stehenden UKI,/-Frequenz 103,4 MHz alsbald auf der Grundlage
von Kooperationsvereinbarungen und I'lutzungskonzepten zu entscheiden, die
ebenfalls bis zum 10. November 1986, 12.00 Uhr (Eingang bei der Anstalt
für Kabelkommunikation), dem Kabelr'at in B-facher Ausfertigung einge-
reicht werden müssen.
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